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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über den Dispatcherdienst auf dem 

Gebiet Handel und Versorgung.

Vom 1. Oktober 1959

Auf Grund des § 4 der Verordnung vom 7. Mai 1958 
über den Dispatcherdienst auf dem Gebiet Handel und 
Versorgung (GBl. X S. 389) wird im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, 
dem Staatssekretär für die Anleitung der örtlichen 
Räte, dem Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und nach Anhören 
des Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften fol
gendes bestimmt:

5 1
Für die Tätigkeit des Dispatcherdienstes gilt die nach

stehende Arbeitsordnung.

§ 2
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung ln Kraft

Berlin, den 1. Oktober 1959

Der Minister für Handel und Versorgung 
L V.: F i l l i n g e r  

Staatssekretär

Anlage
zu § 1 vorstehender 

Erster Durchführungsbestimmung
Arbeitsordnung 

des Dispatcherdienstes auf dem Gebiet 
Handel und Versorgung

L
Grundsätze

1. Die Tätigkeit des Dispatcherdienstes dient der 
Sicherung und Verbesserung der Versorgung der 
Bevölkerung. Die Arbeit eines jeden Dispatchers 
muß von der Verantwortung getragen sein, die sich 
aus der großen politischen Bedeutung dieser Auf
gabe ergibt.

2. Der Hauptdispatcher ist dem Minister für Handel 
und Versorgung unterstellt. Die örtlichen Dis
patcher unterstehen den Vorsitzenden der örtlichen 
Räte. Der Dispatcherdienst dient ihnen als Instru
ment bei der Sicherung der planmäßigen und kon
tinuierlichen Versorgung der Bevölkerung, bei der 
staatlichen Leitung des Binnenhandels und bei der 
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen und 
Anweisungen auf dem Gebiet des Handels und 
der Versorgung.

3. Der Dispatcherdienst ist verpflichtet, Mängel und 
Unzulänglichkeiten in der Versorgung der Bevölke
rung aufzudecken und zu sichern, daß sie von den 
zuständigen Organen unverzüglich beseitigt wer-


